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Abstract:
Die Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (LB-VI) dient als Ausschreibungsgrundlage für weite Teile des österreichischen Tiefbaues. Sie hat sich in den letzten Jahren als praxistaugliches Standardwerk etabliert. Über 170 Fachexperten aus den Bereichen Straßenbau, Eisenbahnbau, Brückenbau, Tunnelbau, Landschaftsbau, Flussbau und Siedlungswasserbau haben an der Verbesserung und Aktualisierung des Werkes weitergearbeitet. Dabei wurden sowohl die Rückmeldungen aus der praktischen Anwendung sowie die aktuellen Entwicklungen der Normen, Gesetze und Produktneuheiten berücksichtigt.
Änderungen zu Positionen gegenüber der Vorversion 05 sind gemäß RVS 01.03.12 gekennzeichnet. Diese Informationen werden auch auf dem Normdatenträger übergeben.

· Implementierung neuer Begriffe und Positionstexte zu „Erdarbeiten“, betreffend Zurückziehung der ÖN B2205 „Erdarbeiten“ und Regelung neuer Begriffe in RVS 08.03.01 „Erdarbeiten“ , z.B. in LG06, ULG 06.25;
· LG40 „Straßenausrüstung – Bodenmarkierungen“ – komplette Überarbeitung;
· LG42 „Lärmschutzwände“ -  z.B. in ULG 42.03 „Lärmschutzwandelemente Straße“,  Aufnahme Positionen für In situ Prüfungen;
· LG43 „Straßenausrüstung – Rückhaltesysteme“ -  komplette Neustrukturierung und Überarbeitung – und Aufnahme neuer Systeme;
· LG44 „Verkehrslichtsignalanlagen (VSLA)“ - Zusammenführung der neuen Positionen aus LB-VI05 und der LB-VI04;
· LG53 „Landschaftsbau" umfangreiche Überarbeitung mit zahlreichen Verbesserungen von Positionstextierungen und Aufnahme neuer Positionen;
· LG55 „Deponiebau“ - komplette Neuerstellung für den Deponiebau; 
· LG51 „Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern“, Komplette Neustrukturierung und Überarbeitung, Erstellung und Überarbeitung der korrespondierenden RVS 03.08.66 "Böschungs- Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein, RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial für Böschungs- Ufer- und Sohlsicherung"  und das Arbeitspapier Nr. 34 "Böschungs- Ufer- und Sohlsicherungen aus vermörtelten, gebrochenen Natursteinen";
· LG91 „Chemische Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer"- Neuerstellung für die Chem. Untersuchungen;
· LG92 „Reinigungsarbeiten" mit der neuen ULG "Hochdruckreinigung von Kanälen und Druckleitungen"- Neuerstellung;
· LG90 „Prüfungen" - Überarbeitung mehrerer Unterleistungsgruppen (z.B. ULG 90.86 „TV-Inspektion Rohrleitungen“, ULG 90.87 „TV- Inspektion- Anschlussleitungen“, ULG 90.82 „Geotechnische Labor- und Felduntersuchungen“;
· Überarbeitung der RVS 08.05.01 "Technische Vertragsbedingungen, Gründungsarbeiten, Pfähle, Schlitzwände und Micropfähle", RVS 08.05.04 "Technische Vertragsbedingungen, Gründungsarbeiten, Tiefenverdichtung und Vertikaldrains", RVS 08.05.05 " Technische Vertragsbedingungen, Gründungsarbeiten, Trägerverbau", RVS 08.22.01 "Technische Vertragsbedingungen, Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten, Verpressanker, zugbeanspruchte Verpresspfähle und Nägel", als techn. Vertragsbedingungen zur LB-VI;

Klausel über die gegenseitige Anerkennung
Waren, die rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei in Verkehr gebracht werden oder die ihren Ursprung in einem EFTA-Staat haben, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, und dort rechtmäßig in Verkehr gebracht werden, gelten als vereinbar. Die Anwendung unterliegt der Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 764/2008.









































Der gegenständliche Entwurf kann über die österreichische Zentralstelle (not9834@bmdw.gv.at) jederzeit angefordert werden. Der endgültige Wortlaut ist nach Veröffentlichung über www.fsv.at zu beziehen.
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Wir finden neue Wege.





